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Studienplan für den Bachelor of Arts in Musik - Vertiefung Jazz and
Contemporary Music

Gestützt auf das Rahmenreglement über das Studium an der Berner
Fachhochschule (RRS) vom 1. August 2021, das Reglement über die
Zulassung zum Studium an der Hochschule der Künste Bern
(Zulassungsreglement HKB; ZulR HKB) vom 15. Januar 2024 und auf
das Studien- und Prüfungsreglement für die Studiengänge der
Hochschule der Künste Bern (SPR HKB) vom 1. August 2022 erlässt
die Hochschule der Künste folgenden Studienplan:

Geltungsbereich

Titel, Vertiefung und Kernfächer

Profil

· I. GRUNDLAGEN

Dieser Studienplan legt den Ablauf des Studiums sowie spezifische
Verfahren im «Bachelor of Arts (BA) in Musik» in der Vertiefung Jazz
and Contemporary Music fest.

Art. 1

'Der Bachelorstudiengang Bachelor of Arts in Musik führt
verschiedene Vertiefungen, darunter die Vertiefung Jazz and
Contemporary Music.
2 Das Studium schliesst mit dem folgenden Titel ab:

Bachelor of Arts BFH in Musik (Jazz and Contemporary
Music)

3 Das Studium kann mit den Kernfächern Instrument, Stimme oder
Composing/Arranging absolviert werden.

Art. 2
'Der Bachelor-Studiengang Musik bietet derdem angehenden
Musikerin eine breite Grundausbildung in praktischen und
theoretischen Modulen. Daneben wird besonderer Wert auf
performative und transdisziplinäre Projekte, auf Improvisation,
auf eine in die Praxis integrierte Theorie und auf eine umfassende
Vorbereitung auf die Master-Studiengänge gelegt.
Komponistinnen erhalten einen umfassenden Überblick über
kompositorische Tendenzen der Gegenwart und aktuelle
künstlerische Fragestellungen. Sie beginnen mit der Ausbildung
einer eigenen künstlerischen Handschrift.
2 Der Bachelor-Abschluss liefert die formale Qualifikation für ein
Master-Studium desselben Studienbereiches. Das Bachelor­
Diplom in Musik ist nicht berufsqualifizierend.
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Abschlusskompetenzen

Studienziel

Zu lass u ng svo raus setz ungen

Art. 3

Die Absolventinnen können bei Abschluss des Studiums:

• mit fortgeschrittenen, künstlerischen Kompetenzen in
musikalisch allgemeinbildende und künstlerisch ästhetische
Fragen eintauchen,

• ihren eigenen reflektierten
künstlerischen/interpretatorischen Standpunkt formulieren
und theoretisch begründen,

• die Fähigkeit haben, eigene künstlerische/gestalterische
Projekte zu initiieren und zu realisieren,

• mit fortgeschrittenen instrumentalen/vokalen sowie
technischen und gestalterischen Fähigkeiten spielen und
auftreten sowie

• sich in ein transdisziplinäres künstlerisches Umfeld
einbringen und in spartenübergreifenden Projekten aktiv
teilnehmen.

Art. 4

Hauptziel des Studiums ist die Vermittlung der musikalisch­
künstlerischen Grundkompetenzen in den Bereichen Kernfach,
Praxis/Projekte und Theorie. Zu den Lern- und Lehrzielen gehört
auch die Entwicklung von musikalisch-kritischen Kompetenzen und
von spartenübergreifenden Arbeiten mit anderen Disziplinen der
Hochschule der Künste. Das Bachelor-Studium fördert das beruflich­
fachliche Netzwerk der Studierenden. Weiteres Ziel bildet das
Erlernen selbständiger Arbeit, autonomer Zeiteinteilung und des
gezielten Einsatzes der eigenen Ressourcen.

II. ZULASSUNG

Art. 5
1 Die Zulassung zum Studiengang BA Musik ist im Reglement über
die Zulassung zum Studium an der Hochschule der Künste Bern
(Zulassungsreglement HKB; ZulR HKB) geregelt.
2 Bewerbende können fliessend in deutscher oder französischer
Sprache kommunizieren (B2 in Wort und Schrift) und beherrschen
grundlegende Sprachkenntnisse in der jeweils anderen Sprache
(A1).

Fehlen spezifische Kompetenzen, kann die Studiengangsleitung
deren Erwerb zur Bedingung oder zur Auflage machen.
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Eingangskompetenzen

Eignungsabklärung

Art. 6

Zusätzlich zu den unter Artikel 14 des ZulR geregelten allgemeinen
Kriterien für das Bachelorstudium prüft die
Eig nu ngsabkläru ngskommission folgende Eingangskompetenzen:

Das Bachelor-Studium Musik Jazz and Contemporary Music setzt
fortgeschrittene instrumentale oder vokale Fähigkeiten voraus.
Kandidatinnen können harmonische, melodische und rhythmische
Erkenntnisfähigkeiten und Empfinden zeigen. Sie können
Improvisationserfahrung und Erfahrung im Ensemblespiel
nachweisen. Sie können musiktheoretisches Basiswissen inklusive
seiner Anwendung und eine kulturelle Allgemeinbildung
demonstrieren. Sie können Kenntnisse in Übetechniken, Ausdauer,
Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit, Fantasie und intellektuelle
Neugier nachweisen.

Art. 7
1 In der Eignungsabklärung werden die allgemeinen Kriterien gemäss
ZulR Artikel 14 sowie die Eingangskompetenzen gemäss Art. 6 des
vorliegenden Studienplans geprüft.

Eignungsprüfung besteht aus drei Teilen:

• eine praktische Einzelprüfung auf Hauptinstrument oder
Gesang,

• eine Prüfung in Gehörbildung und Rhythmik sowie
• eine Prüfung in Harmonielehre.

3 In der praktischen Prüfung auf dem Hauptinstrument oder Gesang
ist vorzutragen:

• Ein Stück freier Wahl (max. 4 Minuten). Stilistisch offen.
Eigenkompositionen willkommen. Wird entweder im Duo mit
einer Begleitung (die Kandidatinnen nehmen die
Begleitmusiker*in selbst mit) oder mit Playalong (CD/Laptop)
vorgetragen. Partituren jeweils 4-fach kopiert mitbringen.

• Jazzstandard mit Improvisation (keine Transkription). Aus
drei vorbereiteten Standards wird ein Stück von der
Eignungsabklärungskommission ausgewählt und mit einer
vorhandenen Rhythmusgruppe vorgetragen. Leadsheets
jeweils 4-fach kopiert mitbringen.

• Eine Soloperformance (max. 2 Minuten). Von traditionell bis
frei (stilistisch ungebunden).

• Optional: Spontanaufgabe. Nicht vorzubereiten.
4 Die Eignungsprüfung dauert insgesamt 30 Minuten (ca. 20 Minuten
Vortrag, ca. l O Minuten Gespräch). Vorhandene Infrastruktur: Piano,
Drums, Verstärker, PA.
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5 Die Prüfung in Gehörbildung und Rhythmik enthält folgende
Anteile:

Mündlich:

• Blattsingen einer einfachen Melodielinie
• Singen der im Jazz gebräuchlichen Vierklänge und deren

Umkehrungen in arpeggierter Form (aufsteigend und
absteigend)

• Gesungene Improvisation über eine Skala, eine einfache
Kadenz oder Harmoniefolge zum Playalong

Schriftlich:

• Transkription verschiedener Hörbeispiele ohne Hilfe des
Instruments (Melodik, Harmonik, Rhythmik, Metrik, Form)

• Die Abspielgeräte für den schriftlichen Teil werden inklusive
Kopfhörer zur Verfügung gestellt.

6 Die Prüfung in Harmonielehre enthält folgende Anteile:

• Funktionsanalyse
• Identifizierung von Piano-Voicings als Akkordsymbole
• Skalenerkennung
• Harmonisierung einer 8-taktigen Melodie mit

Akkordsymbolen
7 Als Gesamtnote im Sinne von Art. 9 Abs. 3 gilt das Ergebnis der
praktischen Prüfung.
8 Der theoretische Prüfungsteil wird zu 50% aus dem Prüfungsteil
Gehörbildung und Rhythmik sowie zu 50% aus dem Prüfungsteil
Harmonielehre gebildet, muss insgesamt bestanden werden und
kann für die Reihung der Zulassungen verwendet werden.

Art. 8
1 Die Eignungsabklärungskommission ist im ZulR, Art. 11, Abs. 4
geregelt.
2 Der theoretische Teil wird von Theorie- und Gehörbildungs­
Dozierenden der Fachgruppe Jazz abgenommen und bewertet.

Bewertung der Eignungsabklärung Art. 9
1Jedes Mitglied der Eignungsabklärungskommission bewertet die
einzelnen Bestandteile der Eignungsabklärung mit einer Note.

?Die Eignungsabklärung gilt als bestanden, wenn die
Zulassungskommission aufgrund der Ergebnisse der
Eignungsprüfung übereinkommt, dieden Kandidatenin
vorbehaltlich der Regeln zum Numerus Clausus zum Studium
zuzulassen.
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Studienumfang und -dauer

Studienstruktur

Masterorientieru ng

Anrechnung von Studien- und
Praxisleistungen

Die Zuweisung der Studienplätze erfolgt in der Reihenfolge der
Ergebnisse in der Gesamtbewertung (Warteliste mit
Nachrückverfahren).

Ill. STUDIENORGANISATION
Art. 1 O

'Der Bachelorstudiengang umfasst 180 ECTS-Credits.
2 Die Einzelheiten sind im Modulplan und in den
Modulbeschreibungen aufgeführt. Diese können jährlich angepasst
werden.
3 Das Studium dauert im Vollzeitstudium sechs Semester. Eine
Studienzeitverlängerung kann nur in gesonderten Fällen beantragt
werden. Ein entsprechendes Gesuch muss bis. spätestens zum
Beginn der das Studiensemester betreffenden Einschreibewoche bei
der Studiengangsleitung gestellt werden. Ein Antrag im Härtefall
kann jederzeit bei der Studiengangsleitung gestellt werden. Diese
oder eine Vertretung entscheidet anschliessend über die
Einzelheiten der Studienplanung.

pro Semester müssen sich die Studierenden für mindestens 15
ECTS-Credits einschreiben.
5 Das Angebot an Lehrveranstaltungen ist so gestaltet, dass eine
Studentin pro Semester die geforderten 30 ECTS-Credits erreichen
kann.

Art. 11

' Das Studium führt zu einer vertieften Auseinandersetzung mit
Musik. Die Anforderungen werden graduell erhöht.
2 Die ersten beiden Studienjahre dienen der allgemeinen
instrumentalen/vokalen sowie musikalischen Ausbildung.
3 Das anschliessende dritte Studienjahr bereitet im Rahmen der
Master-Orientierung auf die konsekutiv folgenden Master­
Studiengänge vor.

Art. 12

'Im dritten Studienjahr werden für den Studienbereich Jazz and
Contemporary Music von den leitenden der Masterstudiengänge
Kurse innerhalb der Module «Masterorientierung» im Umfang
von je 5 ECTS-Credits angeboten.
2 Der erfolgreiche Abschluss dieser Module ist Voraussetzung für
den Eintritt in den jeweiligen Master.

Art. 13

Für den Erwerb eines Titels an der HKB müssen mindestens 60
ECTS-Credits, darunter die Bachelor-Thesis, im Rahmen dieses
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Modulanmeldung

Präsenzpflicht

Studienplans an der HKB absolviert werden.

Studierende, die einzelne Studienleistungen an einer anderen
Hochschule absolvieren möchten, beantragen dies bis spätestens
am l. Juni für das Herbstsemester bzw. l. Dezember für das
Frühlingssemester bei derdem Studiengangsleiterin.
3 Studierende, die ein ganzes Semester an einer anderen Hochschule
studieren möchten, beantragen dies bei derdem
Studiengangsleiter in. Diesbezügliche Anträge müssen bis zum 15.
März respektive l S. Oktober mit den erforderlichen Unterlagen beim
International Office der HKB mit einer Einverständniserklärung der
Studiengangsleitung eingereicht werden.
4 Praxisleistungen, die Studierende in einer der gewählten
Studienrichtung entsprechenden qualifizierenden Berufstätigkeit
während des Studiums erbringen, können auf Gesuch hin von
derdem Studiengangsleiterin angerechnet werden.

Die Anrechnung von Praxisleistungen basiert auf einer
Vereinbarung zwischen derdem Studierenden und derdem
Studiengangsleiterin. Diese regelt,

a) welche Module des Studienplans durch die Praxisleistung
ersetzt werden,

b) die Ziele. sowie die zu erwerbenden Kompetenzen der
Praxisleistung,

e) wie die Praxisarbeit begleitet wird,

d) wie die erworbenen Kompetenzen nachzuweisen und zu
bewerten sind.

Die zuständige Studiengangsleitung kann früher erworbene bzw.
anerkannte ECTS-Credits als nicht anrechenbar erklären, wenn die
damit ausgewiesenen Kompetenzen für das Studium nicht mehr von
Bedeutung sind.

Art. 14
1 Die Anmeldung zu den Modulen ist verbindlich. Die Einzelheiten
dazu sind im Merkblatt Moduleinschreibungen der HKB geregelt.
2Wer sich für ein Modul einschreibt, ist auch für den
Kompetenznachweis des Moduls angemeldet.

Art. 15
1 Wenn der Kompetenznachweis durch die aktive Teilnahme erbracht
wird, sind die Studierenden zu mindestens 80% Anwesenheit in der
Lehrveranstaltung verpflichtet.

In den Blockkursen gilt eine Anwesenheitspflicht von l 00%.

Ausnahmen von der Präsenzpflicht bewilligt dieder
verantwortliche Dozentin auf schriftlichen Antrag derdes
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Studienberatung

Sprachen

Transd iszi pl i narität

Zwischenprüfung

Bestandteile

Anmeldung

Studierenden. Dieder Dozentin kann eine kompensierende
Leistung verlangen.

Art. 16

Die Studiengangsleitung oder eine Vertretung unterstützt die
Studierenden bei der Zusammenstellung eines sinnvollen
Studienprogrammes sowie bei weiteren Fragen zum Studium,

Art. 17
1 Kompetenznachweise oder Teilkompetenznachweise werden in
der Unterrichtssprache des Moduls erbracht (gemäss SPR, Art. 14).
2 Die Modulbeschreibung kann weitere Sprachen vorsehen.

Art. 18

Das Studium im BA Musik hat einen integrierten Anteil an
transdisziplinären Lehrveranstaltungen des Y Instituts im Umfang
von 1 O ECTS gemäss Modulplan.

Art. 19

Die Modalitäten zu den Zwischenprüfungen (Phase I exam
beziehungsweise Phase II exam) im Kernfach nach dem zweiten
bzw. vierten Regelsemester sind in der Modulbeschreibung Kernfach
2 bzw. 4 beschrieben.

IV. BACHELOR-THESIS

Art. 20
1 Die Bachelor-Thesis ist ein Modul im Rahmen des Bachelor­
Studiums und umfasst 1 O ECTS-Credits. Sie besteht in der
theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit einer
Thematik und deren öffentlichen Präsentation und Dokumentation.
2 Sie umfasst zwei Teile:

1) Bachelor-Thesis praktisch: das Diplomkonzert mit einer
Dauer von 40 bis 50 Minuten

2) Bachelor-Thesis theoretisch: das Recherchieren und
Verfassen der theoretischen Bachelor-Arbeit

3 Die Bachelor-Thesis gilt als «bestanden» wenn beide Teile mit einer
genügenden Note beurteilt worden sind.
4 Die Einzelheiten sind in der Modulbeschreibung geregelt.

Art. 21

' Dieder Studierende spricht das Programm der praktischen Thesis
mit derdem Kernfachdozierenden und das Thema der theoretischen
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Begleitung

Prüfungskommission

Gesamtnotenberechnung und
Bewertung

Thesis im vorbereitenden Modulkurs ab und reicht es bei der
Studienbereichsleitung ein.

? Die abschliessende Genehmigung erteilt die Studiengangsleitung.

Art. 22
Die Studierenden werden während der Abfassung des
theoretischen Teils der Thesis von einerm Dozentenin ihrer Wahl
begleitet.

Art. 23
'Die Kommission zur Bewertung der praktischen Bachelor-Thesis
(Diplomkonzert) besteht aus der Studienbereichsleitung Jazz and
Contemporary Music, einerm externen Expertenin und einerm
internen Fachdozierenden.

? Dieder Kernfachdozierende derdes Studierenden nimmt ohne
Stimmrecht an der Prüfung inklusive Kommissionsbesprechung teil
und ist von der Bewertung ausgeschlossen.
3 Die Kommission zur Bewertung der theoretischen Bachelor-Thesis
besteht aus der Studiengangsleitung oder deren Vertretung
(Vorsitz), derdem Mentorin sowie einerm internen
Fachdozierenden.
4 Eine Vertretung der Studierenden kann in die Prüfungskommission
Einsitz nehmen (ohne Stimmrecht).
5 Die Zusammensetzung der Kommission wird spätestens 2 Monate
vor dem Prüfungsdatum kommuniziert. Befangenheitsanträge sind
innert l O Arbeitstage ab Kommunikation an die Studiengangsleitung
zu stellen und werden durch diese entschieden. Allfällige
Befangenheiten der Prüfungsleitung prüft die Fachbereichsleitung.

Art. 24

'Die Bachelor-Thesis wird mit einer numerischen Gesamtnote
bewertet, die zugleich Abschlussnote des Bachelorstudiums ist.

Die praktische Thesis (Diplomkonzert) wird mit 70% und die
schriftliche Arbeit mit 30% der Gesamtnote gewichtet.
3 Für die Beurteilung der abschliessenden Präsentation für
Kernfach Instrument oder Stimme sind folgende Kriterien
massgebend:

• Handwerk: Instrument/Stimme, Technik, Sound,
Phrasierung, Time, Groove, Intonation, Farben

• Improvisation: Tonmaterial, Ideen, Mut, Grenzen ausloten,
Stil, Intuition/Kontrolle
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• Interplay: Dynamik, Interaktion, Kommunikation,
Aufeinanderhören/Zuhören, Agieren/Reagieren, Führen und
Folgen

• Ensemble: Bandsound, Probenniveau, Auswahl der
Musiker*innen, Niveaukohärenz, Konformität der
Mitmusikerinnen

• Repertoire: Originalität, Kreativität, Arrangements,
Kompositionen, stilistische Integrität, Stringenz der
musikalischen Sprache, Konzept, Eigenständigkeit,
Persönlichkeit

• Performance: Dramaturgie, Sound, Bühnenpräsenz,
Energie/Intensität, Gesamteindruck, Ansagen, evtl.
Leitungskompetenz

4 Für die Beurteilung der abschliessenden Präsentation für
Kernfach Composing/Arranging sind folgende Kriterien
massgebend:

• Konzept: Motivation, Inspiration, Umsetzung des
Projektbeschriebs, "the story behind the music", Idee/Vision,
Trans-/Interdisziplinarität, Visuals, Film, Literatur,
Schauspiel, Electronics etc.

• Originalität: Kreativität, stilistische Integrität, Repertoire,
Stringenz der musikalischen Sprache

• Handwerk: Klangkonzept, Orchestration, satztechnische
Vielfalt, Umgang mit der Instrumentierung, Partiturlayout

• Dramaturgie: musikalischer Spannungsbogen, Kontrast,
Aufbau des Sets, formale Entwicklung, Atmosphäre

• Ensemble: Bandsound, Probenniveàu, Bühnenpräsenz,
Auswahl der Musiker/innen, Niveaukohärenz, Konformität
der Mitmusiker/innen, Präsentation, Ausstrahlung,
Persönlichkeit, ggf. Leitungskompetenz

• Improvisation/Interplay: Verbindung von Improvisation und
Komposition, Tonmaterial, Ideen, Mut, Grenzen ausloten,
Stil, Intuition/Kontrolle, Dynamik, Interaktion,
Kommunikation, Aufeinanderhören/Zuhören,
Agieren/Reagieren, Führen/Folgen

·Zwei dieser Kriterien werden doppelt gewichtet (nach Wahl
derdes Studierenden).
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Immaterialgüterrechte

Inkrafttreten

Immaterialgüter aus künstlerisch-gestalterischen Werken, welche
ausschliesslich oder teilweise während des «Bachelor of Arts in
Musik» entstehen, gehören in der Regel demder Studierenden.
Das Nutzungsrecht kann an Dritte oder der «HKB Hochschule der
Künste Bern» übertragen oder veräussert werden. Die BFH kann
verlangen, im Zusammenhang mit dem Werk genannt zu werden.
Anderslautende vertragliche Vereinbarungen bleiben vorbehalten.

Die Einzelheiten sind in der Policy «lmmaterialgüter: Policy der
Berner Fachhochschule» geregelt.

V. WEITERE BESTIMMUNGEN

Art. 25
1 lmmaterialgüter aus künstlerisch-gestalterischen Werken, welche
ausschliesslich oder teilweise während des «Bachelor of Arts in
Musik» entstehen, gehören in der Regel demder Studierenden.
Das Nutzungsrecht kann an Dritte oder der «HKB Hochschule der
Künste Bern» übertragen oder veräussert werden. Die BFH kann
verlangen, im Zusammenhang mit dem Werk genannt zu werden.
Anderslautende vertragliche Vereinbarungen bleiben vorbehalten.

Die Einzelheiten sind in der Policy «lmmaterialgüter: Policy der
Berner Fachhochschule» geregelt.

VI. INKRAFTTRETEN

Art. 26

Dieser Studienplan tritt mit seiner Genehmigung durch die
Departementsleitung der HKB in Kraft und gilt für alle Bachelor­
Studierenden, die ihr Studium im Herbstsemester 2025 und später
begonnen haben.

Von der Departementsleitung genehmigt am: l O. Juli 2025

Prof. Dr. Thomas Beck
Direktor HKB

Anhang I Modulplan
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